
AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1 Geltungsbereich  

1.1 Diese allgemeinen Bedingungen gelten für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für 
die Erbringung von Leistungen.  

1.2 Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei schriftlicher 
Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.  

1.3 Als Konsument sind jene Personen zu erachten, die als Verbraucher iSd §1 Abs1 Z2 KSchG 
idF BGBl I Nr 58/2018. 

1.4 Als Unternehmen sind jene Personen zu erachten, die als Unternehmer iSd §1 Abs1 Z1 KSchG 
idF BGBl I Nr 58/2018. 

1.5 Die Aquamot GmbH wird in Folge als Verkäufer angeführt. 
1.6 Die Verwendung der Bezeichnung „Käufer“ gilt für Konsumenten und Unternehmer 

gleichermaßen. 
1.7 Wir sind berechtigt diese Bedingungen jederzeit ganz oder teilweise, unabhängig von der 

Gültigkeit der übrigen Regelungen, zu ändern, wenn sich die rechtlichen Grundlagen einzelner 
Bestimmungen in Folge von Gesetzen, Verordnungen, sonstigen Normen oder 
Rechtsprechung ändern. Konkret bezeichnete Vertragsänderungen erlangen nach Ablauf von 
14 Tagen (bei Verbrauchern nach zwei Monaten) ab Verständigung des Käufers hierüber 
Rechtswirksamkeit, wenn nicht vom Käufer ein schriftlicher Widerspruch bei uns einlangt, 
wobei der Käufer in der Verständigung auf die Tatsache der konkreten Vertragsänderung und 
darauf, dass sein Stillschweigen nach Ablauf der Frist als Zustimmung zur Änderung gilt, 
aufmerksam gemacht wird. 

2 Angebot  

2.1 Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend.  
2.2 Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Verkäufers weder 

vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können jederzeit zurückgefordert 
werden und sind dem Verkäufer unverzüglich zurückzustellen, wenn die Bestellung 
anderweitig erteilt wird.  

2.3 Tritt zwischen der Auftragsannahme und dem Tag der Lieferung eine Änderung der objektiven 
Preisgrundlagen, so z.B. durch Anpassungen der Einkaufspreise, Gesetzesänderungen, 
behördliche Verfügungen udgl. ein, so ist der Verkäufer berechtigt, die vereinbarten Preise 
entsprechend der geänderten Preisgrundlage anzupassen. Die Preisänderung tritt in Kraft, 
sobald sie dem Kunden schriftlich mitgeteilt wurde und dieser sie nicht innerhalb von 10 Tagen 
ab Erhalt der Mitteilung schriftlich ablehnt (bei Verbrauchern erst nach Ablauf von zwei 
Monaten ab Vertragsabschluss). 

2.4 Soweit Angestellte des Verkäufers mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicherungen 
abgeben, die über den schriftlichen Vertrag hinausgehen, bedürfen diese zu ihrer Wirksamkeit 
stets der Bestätigung des Verkäufers in Textform. 

2.5 Werden dem Verkäufer nach Vertragsabschluss Tatsachen über die Bonität / Zahlungsmoral 
des Unternehmers, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen, bekannt, 
die nach pflichtgemäßem unternehmerischen Ermessen darauf schließen lassen, dass der 
Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit bzw. Leistungsbereitschaft des 
Käufers gefährdet wird, stehen dem Verkäufer die Rechte gemäß § 1052 Satz 2 ABGB zu. 
Insbesondere ist der Verkäufer berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom 
Käufer Zug um Zug Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im 
Weigerungsfalle oder nach Ablauf der Frist vom Vertrag zurückzutreten. 

2.6 Im Falle einer massiven Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmers und 
insbesondere bei Vorliegen eines Reorganisationsbedarfs iSd URG, ist der Verkäufer 
berechtigt, mit dem Käufer geschlossene Verträge mit sofortiger Wirkung zu beenden. 

  



3 Vertragsschluss  

3.1 Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine 
Auftragsbestätigung in Textform oder eine Lieferung abgesendet hat.  

3.2 Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige schriftliche oder 
mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich 
auf sie Bezug genommen wird.  

3.3 Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
schriftlichen Bestätigung.  

3.4 Anfechtungen aufgrund eines Irrtums oder des Wegfalles der Geschäftsgrundlage ist bei 
Verträgen mit Unternehmer ausgeschlossen. 

4 Preise  

4.1 Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausschließlich Umsatzsteuer, 
Verpackung, Verladung, Demontage, Rücknahme und ordnungsgemäßer Verwertung und 
Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten für gewerbliche Zwecke im Sinn der 
Elektroaltgeräteverordnung. Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Gebühren, Steuern 
oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung 
vereinbart, so wird diese sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte Transportversicherung 
gesondert verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung 
wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.  

4.2 Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer eine 
entsprechende Preisänderung vor.  

4.3 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes. Allfällige 
Rabatt- und Skontoabzüge bedürfen einer ausdrücklichen Zustimmung und sind entsprechend 
im Angebot bzw auf der Auftragsbestätigung der Aquamot GmbH aufgelistet. Ein 
unberechtigter Abzug führt zur Zurückhaltung der Ware bis zum Eingang des Restbetrages. 

4.4 Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, so ist der Verkäufer 
berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.  

4.5 Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten Leistungen 
erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen 
und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung des Auftrages 
zutage tritt, wobei es hierfür keiner besonderen Mitteilung an den Käufer bedarf.  

4.6 Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen wird dem 
Käufer in Rechnung gestellt.  

5 Lieferung und Montage 

5.1 Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:  
5.2 Datum der Auftragsbestätigung  
5.3 Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kaufmännischen und 

sonstigen Voraussetzungen;  
5.4 Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung oder 

Sicherheit erhält.  
5.5 Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche Genehmigungen Dritter 

sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solche Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert 
sich die Lieferfrist entsprechend.  

5.6 Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Ist 
Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr nach Bestellung als 
abgerufen.  

5.7 Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie beispielsweise 
alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist behindern, 
verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser Umstände; dazu zählen insbesondere 
bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und Verbote, Transport- und 
Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie 
Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände 
berechtigen auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.  

5.8 Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe (Pönale) für 
Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgender Regelung geleistet, wobei ein 
Abweichen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung im Übrigen unberührt lässt: Eine 
nachweislich durch alleiniges Verschulden des Verkäufers eingetretene Verzögerung in der 
Erfüllung berechtigt den Käufer, für jede vollendete Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe 



von höchstens ½ %, insgesamt jedoch maximal 5 %, vom Wert desjenigen Teiles der 
gegenständlichen Gesamtlieferung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung 
eines wesentlichen Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein Schaden in dieser 
Höhe erwachsen ist. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel des Verzuges sind 
ausgeschlossen.  

5.9 Sollte der Käufer hinsichtlich der Spezifizierung der erforderlichen Maße für die Waren 
(insbesondere bei Flanschmotoren für den Ausgleichskeil, Kabellängen, etc) in Verzug 
geraten, gelten die allgemeinen Verzugsregeln. Die Lieferfrist erhöht sich entsprechend. 

5.10 Bei Montagen auf Booten hat der Käufer dafür Sorge zu tragen, dass diese ordentlich befestigt 
wurden, sei es insbesondere auf dem Bootsanhänger oder am Steg. Hinsichtlich bei uns 
befindliche Boote hat der Käufer insbesondere folgende Sorgfaltspflichten: Übergabe auf einen 
von ihm kostenlos bereitgestellten Bootsanhängers, der sich in einem ordentlichen Zustand 
befindet, Beifügen einer wetterfesten Plane, Übergabe des Bootes in einem Zustand, dass auf 
diesen die Dienstleistung ordnungsgemäß erbracht werden kann.  

6 Gefahrenübergang und Erfüllungsort  

6.1 Nutzung und Gefahr gehen bei Verträgen mit Unternehmer mit dem Abgang der Lieferung ab 
Werk bzw. ab Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung 
vereinbarten Preisstellung (wie z.B. franko, CIF u.ä.). Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung 
im Rahmen einer Montage erfolgt oder wenn der Transport durch den Verkäufer durchgeführt 
oder organisiert und geleitet wird. Bei Konsumenten gilt § 7b KSchG in der jeweils gültigen 
Fassung. 

6.2 Bei Leistungen ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird. Die Gefahr für eine 
Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.  

7 Zahlung  

7.1 Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist der Gesamtpreis bis spätestens 30 
Tage nach Rechnungslegung zu bezahlen.  

7.2 Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligen 
Faktura fällig. Dies gilt auch für Verrechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder 
andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschlusssumme hinaus entstehen, 
unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.  

7.3 Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der vereinbarten Währung 
zu leisten. Eine allfällige Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt stets nur zahlungshalber. 
Alle damit im Zusammenhang stehenden Zinsen und Spesen (wie z. B. Einziehungs- und 
Diskontspesen) gehen zu Lasten des Käufers.  

7.4 Der Unternehmer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger 
Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.  

7.5 Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie verfügen kann.  
7.6 Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem oder 

anderen Geschäften im Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet seiner sonstigen Rechte  
7.7 die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder sonstigen 

Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch 
nehmen,  

7.8 sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Geschäften fällig stellen und für diese 
Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 1,25 % pro Monat zuzüglich 
Umsatzsteuer verrechnen, sofern der Verkäufer nicht darüber hinausgehende Kosten 
nachweist. In jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbesondere 
Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen.  

7.9 Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der vollständigen 
Zahlung bedingt.  

8 Eigentumsvorbehalt 

8.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises vor. Wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt, kann der 
Verkäufer vom Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen. Er ist diesfalls berechtigt, die in seinem 
Eigentum stehende Ware auch ohne vorausgehende Ankündigung und ohne Zustimmung des 
Käufers, insbesondere ohne Gerichtstitel abzuholen und wieder in Besitz zu nehmen, sodann 
weiter zu veräußern oder sonst zu verwenden und zwar unter Aufrechterhaltung sämtlicher 
Schadenersatzrechte des Verkäufers einschließlich der Ansprüche wegen Nichterfüllung, 



Verzuges und Kosten des Rücktransportes. Der Käufer verzichtet in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich auf Ansprüche aus Besitzstörung / Unterlassung und Schadenersatz gegen den 
Verkäufer. 

8.2 Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt 
die Verarbeitung für den Verkäufer; die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei 
Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer 
Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der 
anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer 
gehörender Ware verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 414 ff ABGB. Der Käufer hat die im 
Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware 
im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren. Soweit auf den Wert 
der Vorbehaltsware abgestellt wird, entspricht dieser dem Bruttorechnungsbetrag des 
Verkäufers für die Ware. 

8.3 Wird Vorbehaltsware vom Unternehmer weiterveräußert, so tritt er damit dem Verkäufer seine 
Kaufpreisforderungen aus der Weiterveräußerung ab. Die Abtretung ist in den 
Geschäftsbüchern des Käufers durch Buchvermerke oder von der Sicherungszession 
verständigt, die eine ausreichende Publizität gewährleisten, ersichtlich zu machen. Der Käufer 
hat den Dritten der Zugriff auf die Vorbehaltsware nimmt bzw. nehmen will, darauf hinzuweisen, 
dass es sich um Eigentum des Verkäufers handelt. Der Verkäufer ist nach Vorankündigung 
berechtigt, die Setzung der Buchvermerke zu überprüfen. 

8.4 Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Gebäude, 
eine Industrieanlage oder sonstige Anlage, ein Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines 
Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, 
entstehenden, abtretbaren Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab. Punkt 8.2, Sätze 3 bis 5 gelten entsprechend. 

8.5 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware 
nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und 
ermächtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung im Sinne von Punkt 8.3 auf den 
Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, 
insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt. 

8.6 Der Verkäufer ermächtigt den Unternehmer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der 
abgetretenen Forderungen gegenüber seinen Kunden. Der Verkäufer wird von der eigenen 
Einziehungsbefugnis nur Gebrauch machen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht nachkommt oder deren Erfüllung gefährdet scheint (Punkt 2.5). Auf Verlangen des 
Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und 
diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung 
auch selbst anzuzeigen. 

8.7 Über Anspruchstellungen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen 
hat der Unternehmer den Verkäufer unverzüglich per Einschreiben unter Übergabe des 
Anspruchsschreibens bzw. der für einen Widerspruch (§ 37 EO) notwendigen Unterlagen zu 
unterrichten. Der Unternehmer haftet dem Verkäufer für sämtliche notwendigen 
Aufwendungen, insbesondere Kosten, die diesem zur Abwehr solcher Forderungen entstehen. 

8.8 Mit Zahlungseinstellung des Käufers und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Käufers erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung 
oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen 
Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung 
ebenfalls. Allfällige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters bleiben unberührt. Bei 
Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht 
des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen. 

9 Gewährleistung und Einstehen für Mängel  

9.1 Für Sachmängel im Sinne des § 922 ABGB haftet der Verkäufer nur wie folgt: Der Unternehmer 
hat binnen angemessener Frist nach Lieferung/Abholung der Ware, die Ware auf Menge und 
Beschaffenheit zu untersuchen. Mängel sind längstens binnen 14 Tagen nach 
Lieferung/Abholung durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen. Eine Unterlassung 
der rechtzeitigen Mängelrüge führt zum Verlust der Ansprüche auf Gewährleistung, 
Schadenersatz wegen des Mangels selbst sowie wegen Irrtums über die Mangelfreiheit der 
Ware. 

9.2 Die Mängelbehebung findet am Ort des Gefahrenüberganges statt. Stellt der Unternehmer 
Mängel der Ware fest, ist er verpflichtet, dem Verkäufer die beanstandete Ware oder Muster 



davon zwecks Prüfung der Beanstandung kostenfrei zur Verfügung zu stellen und diesem eine 
Überprüfung der beanstandeten Ware innerhalb einer angemessenen Frist zu gestatten. Bei 
Verweigerung entfällt die Gewährleistung. Bis zum Abschluss der Überprüfung durch den 
Verkäufer darf der Käufer nicht über die beanstandete Ware verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, 
weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden. Die Beweislastumkehr des § 924 ABGB wird 
abbedungen. 

9.3 Eine Gewährleistungsverpflichtung des Verkäufers entfällt weiters, wenn die Ware nicht 
bestimmungsgemäß verwendet wurde, Betriebsbedingungen nicht eingehalten oder 
erforderliche oder nach dem Stand der Technik gebotene Wartungsarbeiten nicht durchgeführt 
wurden. 

9.4 Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter Berücksichtigung der Art 
des Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers die Art der Nacherfüllung 
(Austausch, Verbesserung) festzulegen. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder erfolgt diese trotz 
angemessener Frist- und Nachfristsetzung durch den Käufer nicht, so ist der Käufer - 
unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Punkt 10. - berechtigt, 
Preisminderung oder wenn der Mangel nicht bloß geringfügig ist, Wandlung zu verlangen. 

9.5 Ansprüche des Unternehmers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind aus dem 
Titel der Gewährleistung ausgeschlossen. 

9.6 Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, beträgt die Gewährleistungsfrist für Unternehmer 
bei beweglichen Sachen ein Jahr, bei unbeweglichen Sachen zwei Jahre ab 
Lieferung/Abholung. Bei Verbraucher beträgt diese bei beweglichen Sachen zwei Jahre, bei 
unbeweglichen Sachen drei Jahre ab Lieferung/Abholung. 

9.7 Rückgriffsansprüche gem. § 933b ABGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme des 
Unternehmers durch den Endkunden, der Verbraucher iSd KSchG ist, berechtigt war und nur 
im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit dem Verkäufer abgestimmte 
Kulanzregelungen. Sie setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des 
Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten, voraus. Über 
einen bei einem Endkunden, der Verbraucher ist, eintretenden Gewährleistungsfall hat der 
Käufer, der Unternehmer ist, den Verkäufer unverzüglich zu informieren. 

9.8 Im Fall von Mängelbeanstandungen eines Verbrauchers kann der Verkäufer bei einem 
Versendungskauf verlangen, dass ihm gegen Ersatz der Transportkosten die beanstandete 
Ware zugesandt wird. Übersendet der Verbraucher ohne Absprache mit dem Verkäufer die 
Ware, treffen diesen Kosten und Gefahr der Versendung. 

 

10 Rücktritt vom Vertrag  

10.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine speziellere 
Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Verschulden des Verkäufers 
zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der 
Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen.  

10.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten,  

10.2.a wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus 
Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen 
Nachfrist weiter verzögert wird,  

10.2.b wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden sind und dieser auf 
Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche 
Sicherheit beibringt, oder  

10.2.c wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten Umstände 
insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 
Monate beträgt.  

10.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistung aus 
obigen Gründen erklärt werden.  

10.4 Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein 
Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden Vermögens 
abgewiesen wird, ist die andere Vertragspartei berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom 
Vertrag zurückzutreten.  



10.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vorprozessualer 
Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen 
vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder 
Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für vom Verkäufer erbrachte 
Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die 
Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.  

10.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.  
10.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall der 

Geschäftsgrundlage durch den Unternehmer wird ausgeschlossen.  
10.8 Rücksichtlich des Rücktrittsrechtes für Verbraucher siehe Pkt 16 

11 Allgemeine Haftungsbegrenzung 

11.1 Der Verkäufer haftet für Vermögensschaden gegenüber Unternehmern nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 
oder krass grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder krass grober Fahrlässigkeit seiner 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Käufers ist damit nicht verbunden. Im Falle von krass grober Fahrlässigkeit beschränkt sich 
die Schadenersatzverpflichtung bis zum Auftragswert der den Schaden verursachenden Ware. 

11.2 Gegenüber einem Konsumenten schließt der Verkäufer für Vermögensschaden eine Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit aus.  

11.3 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt, 
Regressansprüche gemäß § 12 PHG bzw. 896 ABGB werden gegenüber Unternehmern 
ausgeschlossen. 

11.4 Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche des Unternehmers, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen (gilt nicht für Verbraucher).  

11.5 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des 
Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen 
werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der 
Ersatz von Folgeschäden, reinen Vermögensschäden, des entgangenen Gewinns, nicht 
erzielter Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den 
Käufer sind ausgeschlossen.  

11.6 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie 
z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen Zulassungsbedingungen ist 
jeder Schadenersatz ausgeschlossen.  

11.7 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem jeweiligen 
Titel ausgeschlossen.  

11.8 Der Haftungsausschluss umfasst auch Ansprüche gegen unsere Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen aufgrund Schädigungen, die diese dem Kunden – ohne Bezug auf einen 
Vertrag ihrerseits mit dem Kunden – zufügen. 

11.9 Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder 
Lagerung, Überbeanspruchung, Nichtbefolgen von Bedienungs- und Installationsvorschriften, 
fehlerhafter Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Instandhaltung durch den Käufer oder nicht 
von uns autorisierte Dritte, oder natürliche Abnutzung, sofern dieses Ereignis kausal für den 
Schaden war. Ebenso besteht der Haftungsausschluss für Unterlassung notwendiger 
Wartungen, sofern wir nicht vertraglich die Pflicht zur Wartung übernommen haben. 

11.10 Wenn und soweit der Käufer für Schäden, für die wir haften, Versicherungsleistungen durch 
eine eigene oder zu seinen Gunsten abgeschlossene Schadensversicherung (z B 
Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport, Feuer, Betriebsunterbrechung und andere) in 
Anspruch nehmen kann, verpflichtet sich der Käufer zur Inanspruchnahme der 
Versicherungsleistung und beschränkt sich unsere Haftung insoweit auf die Nachteile, die dem 
Kunden durch die Inanspruchnahme dieser Versicherung entstehen (z B höhere 
Versicherungsprämie) 

  



12 Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten  

12.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher seinen Sitz in 
Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der Sammlung und Behandlung 
von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass 
er selbst Nutzer des Elektro-Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die 
Finanzierungs-Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu 
überbinden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.  

12.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen, dass dem 
Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die Verpflichtungen des 
Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 und 24 der 
Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen zu können. 

12.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Verkäufer für alle 
Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer durch den Käufer wegen 
fehlender oder mangelhafter Erfüllung der Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger 
Verpflichtungen nach Punkt 10. entstehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung 
trifft den Käufer.  

13 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht  

13.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen 
oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, hat der Käufer diesen bei allfälliger 
Verletzung von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten.  

13.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben 
ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des 
Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich 
Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt 2.2 gilt auch für 
Ausführungsunterlagen. Es bedarf für die derartige Handlungen eines eigenständigen 
Vertrages 

14 Datenschutz 

14.1 Der Verkäufer speichert und nutzt personenbezogene Daten (Name, Adresse, Email, Telefon, 
Geburtsdatum, persönliche Daten zur Individualisierung der Angebotslegung) des Käufers zur 
Abwicklung der abgeschlossenen Vertragsbeziehungen, sowie für interne Auswertungen. Die 
Daten werden zudem zur Pflege der Kundenbeziehungen verwendet, sofern der Käufer dem 
nicht gemäß § 28 DSG widerspricht. Soweit erforderlich und gesetzlich zulässig werden 
Vertragsdaten zum Zwecke der Prüfung der Bonität des Käufers an Dritte, insbesondere an 
Warenkreditversicherungen oder Kreditschutzverbände übermittelt. 

14.2 Der Verkäufer verpflichtet sich, Bestimmungen über das Datengeheimnis (§ 6 
Datenschutzgesetz) einzuhalten und diese Verpflichtung auch auf die Mitarbeiter zu 
übertragen. Die Verarbeitung dieser Daten ist für die Abwicklung des Vertrages erforderlich. 
Bei Nichtbereitstellung der Informationen ist die Vertragsdurchführung nicht möglich. Im 
Rahmen der Abwicklung von Aufträgen, die Artikel beinhalten, die selektiven 
Vertriebssystemen einzelner Hersteller unterliegen, ist es darüber hinaus regelmäßig 
erforderlich, personenbezogene Daten (Name, Adresse, Lieferdaten) zu verarbeiten und an 
den entsprechenden Hersteller oder von diesem beauftragte Dritte zu übermitteln. 

14.3 Die Daten werden für die Dauer der Geschäftsbeziehung gespeichert und darüber hinaus, 
solange gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen, Rechtsansprüche aus dem 
Vertragsverhältnis geltend gemacht werden können oder sonstige berechtigte Gründe eine 
weitere Speicherung rechtfertigen. 

14.4 Folgende Rechtsbehelfe stehen dem Käufer im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung 
jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zur Verfügung: das Recht auf Auskunft 
über die ihn betreffenden Daten, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
oder Widerspruch gegen die Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit sowie Einbringung einer 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 

14.5 Die Datenschutzerklärung des Verkäufers ist in der jeweils aktuellen Fassung unter 
www.aquamot.at abrufbar. 

  



15 Salvatorische Klausel 

Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam sein 
sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu 
ersetzen.  

16 Gerichtsstand und Recht  

16.1 Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten zwischen Unternehmen – 
einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige 
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wels jenes im Sprengel des Bezirksgerichtes 
Vöcklabruck, ausschließlich zuständig. Bei Verbraucher richtet sich dieser nach dem Wohnsitz 
des Verbrauchers. 

16.2 Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der 
Weiterverweisungsnormen.  

16.3 Die Anwendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen. 

17 Sonderbestimmungen für Verbraucher 

Als Verbraucher werden Konsumenten iSd Konsumentenschutzgesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung angesehen. Diese verfügen über eine gesetzliche Gewährleistungsfrist 2 
Jahre bei beweglichen Sachen und 3 Jahre bei unbeweglichen Sachen.  

Widerrufsrecht 
Dieses Widerrufsrecht ist lediglich für Fernabsatzverträge sowie auf Verträge anzuwenden, 
welche außerhalb der Geschäftsräume geschlossen wurden.  
Bei einem Fernabsatzvertrag handelt es sich um jeden Vertrag, der zwischen einem 
Unternehmer und einem Verbraucher ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit des 
Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten 
Vertriebs- oder Dienstleistungssystems geschlossen wird, wobei bis einschließlich des 
Zustandekommens des Vertrags ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet werden. 
„Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag“ jeden Vertrag zwischen einem 
Unternehmer und einem Verbraucher, 
Der bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers an 
einem Ort geschlossen wird, der kein Geschäftsraum des Unternehmers ist.  
Für den der Verbrauer unter den in lit.  Genannten Umständen ein Angebot gemacht hat 
Der in den Geschäftsräumen des Unternehmer- oder durch Fernkommunikationsmittel 
geschlossen wird, unmittelbar nachdem der Verbraucher an einem anderen Ort als den 
Geschäftsräumen des Unternehmers bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des 
Unternehmers oder dessen Beauftragten und des Verbrauchers persönlich und individuell 
angesprochen wurde, oder 

Der auf einem Ausflug geschlossen wird, der von einem Unternehmer oder von dessen 
Beauftragten in der Absicht oder mit dem Ergebnis organisiert wurde, dass der Unternehmer 
für den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen beim Verbraucher wirbt 
oder werben lässt und entsprechende Verträge mit dem Verbraucher abschließt.  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Aquamot GmbH, Heroalstraße 
5, 4870 Vöcklamarkt, E-Mail: office@aquamot.at, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Sie können 
dafür das Muster- Widerrufsformular, welches sich auf dieser Webseite befindet, verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 



Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren 
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren 
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie 
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für 
einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur 
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit ihr zurückzuführen ist. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder 
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist. 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem 
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an 
 

Aquamot GmbH 
Heroalstraße 5 

4870 Vöcklamarkt 
 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von 14 Tagen absenden. 
Wenn wir die Abholung der Waren angeboten haben oder dies gesondert vereinbart wurde, 
sind Sie verpflichtet, die Abholung der Waren an einem Werktag jeweils im Zeitraum zwischen 
8:00 Uhr und 18:00 Uhr zu ermöglichen, wobei der konkrete Termin im Einzelfall 
einvernehmlich festgelegt wird. Sollte die Abholung am vereinbarten Termin aus von Ihnen 
zu vertretenden Gründen nicht möglich sein, haben Sie uns die daraus resultierenden Kosten 
zu ersetzen. 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, wenn diese aufgrund 
ihrer Beschaffenheit am Postweg zurückgesandt werden können. Bei Waren die nicht am 
Postweg zurückgesandt werden können, tragen Sie die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung bis zu einem Maximalbetrag von… 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur dann aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der 
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
HINWEIS: Das Ausmaß einer ordnungsgemäßen Prüfung richtet sich danach, welcher 
Umgang mit der Ware üblicherweise in einem Geschäftslokal ermöglicht bzw. gestattet 
werden würde. 
 
Ausnahmen vom Widerrufsrecht 
Sie haben kein Rücktrittsrecht bei Waren, die nach KUNDENSPEZIFIKATIONEN angefertigt 
werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind und bei 
Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder 
aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach der 
Lieferung entfernt wurde. Weiters auch für Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer 
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt werden. Das Widerrufsrecht gilt 
auch bei Verträgen über dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten nicht, bei denen 
der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich den Unternehmer zu einem Besuch zur 
Ausführung dieser Arbeiten aufgefordert hat. 
 
Eine nach KUNDENSPEZIFIKATIONEN gefertigte Ware [bei denen kein Rücktrittsrecht 
besteht] liegt jedenfalls dann vor, wenn es sich um Ausgleichskeile für Flanschantriebe oder 
um Maßkabelsätze handelt. 
  



 
MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 

 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück an die: 
 
Aquamot GmbH  
Heroalstraße 5 
A-4870 Vöcklamarkt 
AUSTRIA 
 
E-Mail: office@aquamot.at 
Fax:  0043 (0) 7682 8535 15 
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 
 
 
Bestellt am (*)/erhaltenam (*): 
 
 
Name des/der Verbraucher(s): 
 
 
Anschrift des/der Verbraucher(s): 
 
 
 
 
 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) und Datum: 
 
 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
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